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Anfrage zur Stadtratssitzung – Reg. – Nr. 365/2008 
 
welche Möglichkeiten werden nach Ortsbegehung hinsichtlich der Beseitigung der baulichen Miß-
stände vom oberen Bereich des „Rondells“ in der Heinrich-Zieger-Str. unter Einschluss der beiden 
Treppenanlagen zur Joseph-Kirschner-Straße und zur Fritz-Koch-Str. und den Weg zur Johannes 
Falk-Str. und generell zur fußläufigen Erreichbarkeit von Marien- und Paulinenhöhe/Breitengescheid 
... gesehen? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Zuständig für die fachliche Betreuung ist das Amt für Tiefbau und Grünflächen, das sich be-
reits seit Längerem mit diesem Problem befasst. Unabhängig von der Ortsbegehung, zu der 
das Fachamt nicht zugegen war, werden derzeit rechtliche Voraussetzungen geprüft. Bauli-
che Maßnahmen werden vorläufig nur soweit erfolgen, wie es der Verkehrssicherheit ent-
spricht. Das bedeutet Sperrung der Gefahrenzonen und Prüfung, inwieweit der Rückbau des 
„Rondells“ erfolgen kann und muss. Die momentan beschädigten, nicht zugänglichen Seiten-
treppen und der von der Heinrich-Zieger-Str. zweiseitig geführte Hauptzugang bleiben dem-
zufolge gesperrt. Es wird keine Möglichkeit gesehen, die kurzen fußläufigen Verbindungen in 
absehbarer Zeit wieder frei zu geben.  
 
Ziel ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes mit allen Beteiligten. Dazu gehören die 
Stadtverwaltung, die Anlieger der betroffenen Straßen, die Eigentümer von Anlageteilen und 
die Denkmalbehörden. Dabei ist zu klären, wie die bauliche Lösung aussehen kann und wie 
sie zu finanzieren ist. Die Beantragung und Bereitstellung von Mitteln im Haushalt kann erst 
mit bestätigter Zielstellung und somit abschätzbaren Wertvorstellungen in Angriff genommen 
werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 

 

 

 


